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WOHNEN IN DEUTSCHLAND

IDEEN FÜR EINE REFORM DER GRUNDERWERBSTEUER

Die Grunderwerbsteuer rückt immer mehr in den Fokus der öffentlichen Debatte. Wäh-
rend die Immobilienpreise in den Ballungsgebieten steigen und steigen, drehen viele 
Landesregierungen weiter an der Steuerschraube. So profitieren sie doppelt vom Immo-
bilienboom. Die Leidtragenden sind Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. 
Nach Ansicht der Autoren könnte die Politik etwas dagegen tun – wenn sie nur wollte. 
Im folgenden Beitrag erörtern sie potenzielle Strategien zur Neugestaltung der Grund-
erwerbsteuer und analysieren darüber hinaus die Bedeutung der kontroversen Share 
Deals. Die beste Strategie im Umgang mit Letzteren bestehe in der Absenkung der Be-
lastung für klassische Asset Deals. Eine Verschärfung der Besteuerung von Share Deals 
sei mit Vorsicht zu genießen, da hierdurch eine Benachteiligung der Immobilienbranche 
gegenüber anderen Branchen entstehe.  Red.

Die Grunderwerbsteuer ist zu einem Streit-
thema in der Wohnungs- und Steuerpolitik 
geworden. Durch die stetig gestiegenen 
Grunderwerbsteuersätze haben sich die 
Belastungen für private Wohnungskäufer 
immer weiter erhöht. Mit der Reform der 
Grunderwerbsteuer im Jahr 1983 wurden 
Ausnahmetatbestände – vor allem für 
selbst genutzte Immobilien – abgeschafft 
und der Steuersatz dafür im Gegenzug von 
sieben auf zwei Prozent gesenkt. Im Jahr 
1997 folgte dann der erste Erhöhungs-
schritt auf 3,5 Prozent – ein Anstieg um 75 
Prozent.

Mit der Föderalismusreform im Jahr 2006 
wurde die Hoheit über die Festlegung des 
Steuersatzes vom Bund auf die Länder 
übertragen. Seit 2007 wurde die Grunder-
werbsteuer insgesamt 26 Mal erhöht.1) Nur 

in Bayern und Sachsen ist der Steuersatz 
noch so hoch wie 2007. In Nordrhein-
Westfalen, dem Saarland, Brandenburg, 
Thüringen und Schleswig-Holstein hat sich 
der Steuersatz ausgehend von 3,5 Prozent 
dagegen in den vergangenen zehn Jahren 
auf 6,5 Prozent fast verdoppelt.

 
Aufkommen rasant gestiegen

In der Folge sind die Grunderwerbsteuer-
einnahmen in den vergangenen Jahren 
deutlich stärker gestiegen als das Steuer-
aufkommen insgesamt (siehe Abbildung 1). 
Fast 13 Milliarden Euro nehmen die Bun-
desländer in diesem Jahr ein. Im Zuge der 
Finanzkrise lag das Aufkommen im Jahr 
2009 noch unter fünf Milliarden Euro.  
Für die Bundesländer hat die Grund-
erwerbsteuer durch die Entwicklung der 
vergangenen Jahre an Bedeutung gewon-
nen. Annähernd fünf Prozent der Steuer-
einnahmen der Länder macht die Grund-
erwerbsteuer aus, vor acht Jahren war der 
Anteil nur halb so hoch. Das ist auch für 
die Kommunen relevant: In vielen Bundes-
ländern wird ein Teil der Grunderwerb-
steuereinnahmen im Rahmen der soge-
nannten Verbundquote an die Städte und 
Gemeinden weitergeleitet.

Wenn statt der tatsächlichen Steuersätze in 
den einzelnen Bundesländern der Steuer-
satz bundesweit auf 3,5 Prozent zurückge-
dreht würde, wäre das Aufkommen insge-
samt um ein Drittel geringer. Am stärksten 
würde das in absoluten Zahlen den nord-
rhein-westfälischen Haushalt treffen (siehe 
Abbildung 2). Zur Förderung des Eigentu-
merwerbs wird alternativ über einen Frei-
betrag beim Kauf selbst genutzten Wohn-
raums diskutiert. Ausgehend von Daten für 
Nordrhein-Westfalen würde beispielsweise 
ein Freibetrag in Höhe von 500 000 Euro für 

private Ersterwerber zu einem Rückgang 
der Grunderwerbsteuereinnahmen von et- 
wa 40 Prozent führen.2)

Vermeintliches Steuerschlupfloch  
Share Deal

Zur Gegenfinanzierung verweisen Politiker 
gerne auf ein vermeintliches Steuer-
schlupfloch, dass geschlossen werden soll: 
den sogenannten Share Deal. Die Grunder-
werbsteuer wird generell immer dann fäl-
lig, wenn ein Grundstück oder eine Immo-
bilie den Eigentümer wechselt. Es findet 
also ein sogenannter Asset Deal statt. So-
fern die Anteile an einem Unternehmen 
übertragen werden, das in seiner Bilanz 
Immobilien aufweist, ist diese Vorausset-
zung nicht gegeben. Denn Eigentümer der 
Immobilie bleibt bei einem solchen Share 
Deal das gehandelte Unternehmen. Damit 
Share Deals nicht grundsätzlich als Steuer-
sparmodell von der Grunderwerbsteuer be-
freit sind, hat der Gesetzgeber festgelegt, 
dass bei einem – nahezu – vollständigen 
Eigentümerwechsel die Transaktion grund-
erwerbsteuerpflichtig ist.

In diesem Fall gleicht der Share Deal dem 
Asset Deal, das heißt, es besteht ein be-
herrschender Einfluss auf die Immobilie. 
Der Grenzwert für die Frage der Steuer-
pflicht liegt bei 95 Prozent. Mit der Wahl 
des Grenzwertes will der Gesetzgeber ver-
meiden, dass die Steuer durch Nichterwerb 
eines sogenannten schädlichen Zwergan-
teils umgangen werden kann. Dabei stellt 
der Gesetzgeber auf die „wirtschaftliche 
Beteiligung“ ab, das heißt die Summe aus 
unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung 
über Zwischengesellschaften. Zurzeit erar-
beitet eine Arbeitsgruppe im Auftrag der 
Länderfinanzminister Möglichkeiten, die 
Besteuerung von Share Deals auszuweiten. 
Zum Beispiel ist eine Absenkung des 
Grenzwerts auf 75 Prozent im Gespräch. 
Aus Sicht des hessischen Finanzministers 
handelt es sich bei Share Deals „um millio-
nenschwere Steuertricksereien“. 3)

Entscheidung vom Einzelfall abhängig

Nach Schätzungen entgingen dem Staat 
durch die Besteuerungslücke Einnahmen 
von bis zu einer Milliarde Euro. Eine Ab-
schätzung ist sehr fehleranfällig, da die 
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Angaben zu Fallzahlen und Kaufpreisen 
lückenhaft sind. Zudem belegen Statisti-
ken, dass sich die Mehrheit der Investoren 
trotz des vermeintlichen Steuerschlupf-
lochs gegen einen Share Deal entscheidet. 
Von den insgesamt 555 Transaktionen mit 
mehr als 800 Wohneinheiten im Zeitraum 
von 1999 bis 2016 wurde knapp jede 
fünfte Transaktion als Share Deal mit ei-
ner Beteiligungsquote von weniger als 95 
Prozent vollzogen. Weitere 13 Prozent der 
Transaktionen wurden als Share Deal aus-
geführt, wobei die Anteilsübertragung bei 
95 Prozent oder mehr lag. Mehr als zwei 
von drei Transaktionen wurden als Asset 
Deal umgesetzt.

In keinem Jahr zwischen 1999 und 2016 
wurde die Mehrheit der großen Immobili-
entransaktionen als Share Deal mit einer 
Beteiligungsquote von mehr als 95 Prozent 
durchgeführt (siehe Abbildung 3). Dies 
lässt den Schluss zu, dass je nach Einzelfall 
die Vorteile eines Share Deals oder eines 
Asset Deals überwiegen. Bei der Entschei-
dung ist die Grunderwerbsteuer jedenfalls 
offenbar nicht der alleinige Entscheidungs-
grund. Gegen die Durchführung eines 
Share Deals spricht, dass alle Rechte und 
Pflichten des Unternehmens auf den neuen 

Eigentümer übergehen, also auch Haf-
tungsrisiken. Ein weiterer Nachteil für den 
Käufer betrifft die Abschreibungsmöglich-
keiten des Kaufobjekts. Bei einem Asset 
Deal sind die erworbenen Vermögensge-
genstände als Anschaffungskosten voll ab-
schreibungsfähig und vermindern so den 
zu versteuernden Gewinn in den Folgejah-
ren. Stille Reserven werden gehoben. Bei 
einem Share Deal wird dagegen nur der bi-
lanzielle Buchwert übernommen und wie 
bisher abgeschrieben.

Mit den zahlreichen Steuersatzerhöhungen 
der vergangenen Jahre hat die Politik in je-
dem Fall Share Deals für Investoren attrakti-
ver gemacht. Je höher der Steuersatz ist, 
desto schwerer wiegt die Grunderwerbsteu-
er offenbar als Entscheidungsgrund bei der 
Wahl zwischen Share und Asset Deal. Das 
belegt der relativ starke Zusammenhang 
zwischen der Anzahl Share Deals und den 
Steuersatzerhöhungen in den vergangenen 
Jahren (siehe  Abbildung 4). Die beste Strate-
gie im Umgang mit Share Deals besteht da-
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Abbildung 1: Vergleich Grunderwerbsteuer und Steueraufkommen insgesamt  
(Angaben in Prozent)* 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, IW Köln * Index mit 2006 = 100

Facility Management
Real Estate Advisory
Innenausbau
Gebäudetechnik

www.apleona.com

Realising Your 
Full Potential

70

90

110

130

150

170

190

210

230

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Grunderwerbsteuer Steuereinnahmen gesamt

 
 
                         Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Die rechtliche Freigabe ist für den Abonnenten oder Erwerber ausschließlich zur eigenen Verwendung. 
                                                                                                                  Helmut Richardi Verlag GmbH



30

32

her in der Absenkung der Belastung für As-
set Deals. Zumal auch berücksichtigt wer-
den muss, dass bei einer Verschärfung der 
Besteuerung von Share Deals, zum  Beispiel 
durch geringere Grenzwerte, eine Benach-
teiligung gegenüber anderen Branchen ent-
steht. Bei einer Neugestaltung sollten fol-
gende Ziele im Fokus stehen:

1. Die Grunderwerbsteuer sollte den Neu-
bau weniger belasten, um die dringend 
benötigte Bautätigkeit, gerade in den Bal-
lungsräumen, nicht zu behindern. Gerade 

die Doppelbesteuerung durch Mehrwert-
steuer und Grunderwerbsteuer wirkt 
 hemmend. Da der Kauf des Grundstücks 
bereits besteuert wurde und die Bauleis-
tungen der Mehrwertsteuer unterliegen, 
wäre es konsequent, den Neubau von der 
Grunderwerbsteuer auszunehmen. Diese 
Lösung haben die Niederlande und Bel-
gien gewählt, wodurch es mehr Anreize 
zum Bau von neuen Wohnungen gibt.

2. Die Belastung beim Kauf von Immobilien 
sollte abgesenkt werden, um die Vermö-

gensbildung für Haushalte mit geringen 
und niedrigen Einkommen nicht zu gefähr-
den. Ein Ansatz dazu wäre der dargelegte 
Freibetrag für Ersterwerber. Um den Ein-
nahmeausfall jedoch in Grenzen zu halten, 
wäre alternativ ein Stufentarif ein Lösungs-
ansatz, wie es ihn im Vereinigten  Königreich 
gibt. Nach einem (geringen) Freibetrag 
steigt die Besteuerung mit dem Kaufpreis 
von 2 Prozent bis auf 12 Prozent an.

3. Grundsätzlich sind alle Unternehmen 
vorsteuerabzugsberechtigt, weshalb auch 
der Kauf und Verkauf von Wirtschafts-
immobilien durch Unternehmen mit Mehr-
wertsteuer belegt werden könnte. Dies 
 hätte den Vorteil, dass tatsächlich nur bei 
Zuwächsen im Immobilienwert die Mehr-
wertsteuer greifen würde. Schließlich kann 
ein Investor die gezahlte Mehrwertsteuer 
mit der eingenommenen Mehrwertsteuer 
verrechnen. Dabei bietet es sich an, den er-
mäßigten Steuersatz von sieben Prozent zu 
wählen, um Zusatzbelastungen gegenüber 
der Grunderwerbsteuer zu vermeiden.

4. Die Grunderwerbsteuer sollte nach wie 
vor ergiebig sein, da sie eine wichtige Ein-
nahmequelle der Bundesländer darstellt. 
Eine Zusatzsteuer bei kurzen Haltefristen 
könnte hierbei ein Lösungsansatz sein. Da-
bei sollte die Steuerlast beim Verkäufer lie-
gen. Denkbar ist etwa, dass bei Verkäufen 
mit einer Haltedauer von zwei Jahren oder 
weniger der Verkäufer eine zusätzliche 
Grunderwerbsteuer von vier Prozent zah-
len muss, bei Verkäufen mit einer Haltefrist 
von zwei bis fünf Jahren eine Steuer in 
Höhe von zwei Prozent. Damit würde der 
Staat Anreize für längere Haltedauern set-
zen, was Überhitzungen auf dem Markt 
vorbeugt. Gleichzeitig könnten spürbare 
Zusatzeinnahmen entstehen.

Durch die aufgezählten Reformschritte 
würden die Belastungen für Haushalte mit 
kleinen und mittleren Einkommen sowie 
für den Neubau sinken, Anreize für die 
 Nutzung von Share Deals vermindert und 
dennoch die Steuereinnahmen für die 
 Länder im Wesentlichen gesichert werden. 
Die Erfahrungen im Ausland zeigen, dass 
andere Gestaltungen der Grunderwerb-
steuer möglich sind. Auf diesen Erfahrun-
gen sollte Deutschland aufbauen.

Fußnoten
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Nr. 17, Köln.
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erwerbsteuer. Gutachten im Auftrag der FDP-Frakti-
onsvorsitzendenkonferenz, Institut der deutschen 
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3) Land Hessen (2016: Schäfer 2017 Vorsitzender  
der Finanzministerkonferenz), www.hessen.de/pres-
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Abbildung 2: Entlastung bei einer Rückkehr zu einem Grunderwerbsteuersatz 
von 3,5 Prozent *

Quelle: Statistisches Bundesamt, IW Köln * Basis für die Berechnung ist das Jahr 2016 (Werte in Millionen Euro) 
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Abbildung 3: Immobilientransaktionen mit mehr als 800 Wohneinheiten (Anzahl der 
Verkaufsfälle (linke Achse) und ihre Verteilung nach der Art der Transaktion in Prozent (rechte Achse))

Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, IW Köln
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Abbildung 4: Entwicklung von Share Deals und Grunderwerbsteuersätzen*

Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Bundesministerium der Finanzen, IW Köln

* Anzahl der Share Deals und Höhe des durchschnittlichen Steuersatzes in den Jahren 2009 bis 2016
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